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die Nordostschweiz ein nennenswertes Defizit, das gegen die Zentral-
schweiz kleiner wird nnd am Genfersee in einen Überschuß übergeht;
auch Graubünden und Tessin hatten einen solchen zu verzeichnen,—
Die Sonnenscheindauer war in den Niederungen die normale, ans den

Höhenstationen etwas größer, im Tessin etwas kleiner.

Zu Beginn des Monats herrschte in Zentraleuropa sehr kühle„

regnerische Witterung; die Niederschläge erreichten größere Beträge in
den Alpentälern der Zentral- und Ostschweiz, wo bis auf 900 in

herab Schnee fiel. Am 3. trat vorübergehend Aufhellung (in den

Alpentälern Föhn) ein, welcher aber schon am 4. wieder Trübung und

Regen folgte. Auch in den nächsten Tagen blieb die Witterung vor-
wiegend trüb und regnerisch, während die Temperatur wieder auf und
über die normale anstieg; am 9. traten noch einmal Gewitter, stellen-

weise mit Hagelschlag auf. Mit Beginn der zweiten Dekade setzte

trockenes, aber in den Niederungen vielfach trübes Wetter ein, während
es auf den Höhen über dem Nebel meist heiter war. Eine durch-

greifende Änderung im Witterungscharakter brachte erst der 22. mit
Südwestwind, Temperaturanstieg und zeitweisen Niederschlägen; letztere

waren in der Westschweiz ergiebiger als im Osten des Landes. Am
26. und 27. ging in den Alpentälern der Föhn, der auch im Mittel-
lande Aufhellung brachte; schon am Abend des 27. setzte neuerdingK

Regen ein. Erst die letzten beiden Tage des Monats waren nieder-

schlagsfrei und abgesehen von Morgenncbeln auch leichter bewölkt.

(Schluß folgt.)

Wereinscrngel'egenheiten.

Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees.
Sitzung vom 23. Dezember 1911, im Hotel „du Nord", Zürich.

Hinsichtlich Festsetzung des Textes der neuen Preisaufgabe wird be-

schlössen, dem Texte, wie ihn die Redaktion des Vereiusorgans in Nr. 11

1911, Pag. 303, veröffentlichte, zuzustimmen, obschon einerseits das Pro-
tokoll der letzten Jahresversammlung immer noch nicht vorliegt und
anderseits sich das Komitee nicht verhehlen kann, daß das Thema jetzt,
da die meisten Kantone ihre diesbezüglichen Instruktionen erlassen haben,
an Wichtigkeit eingebüßt habe.
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Die Frist zur Einreichung der Arbeiten wird auf 1. Juni 1913
festgesetzt.

Die neue Preisaufgabe lautet demnach:

Welche Grundgedanken sollen in einer kantonalen Forsteinrichtungs-
instruktion zum Ausdruck gelangen?

Im wcitern wird beschlossen, der Jahresversammlung in Solothurn,
gemäß Regulativ betreffend die Aufstellung und Prämiierung forstlicher
Preisfragen, vom 31. Juli 1996, Zeitschrift Nr. 9, 1996, Pag. 286, ein

Thema pro 1914 bekannt zu geben.

In Sachen modifizierter Holzhandelsberichterstattung ist eine Ver-
zögernng eingetreten, weil in zwölfter Stunde zwischen der Redaktion der

Zeitschrift einerseits und dein ständigen Komitee anderseits sich Meinungs-
Verschiedenheiten über den einschlägigen Beschluß der Jahresversammlung
in Zug geltend gemacht haben. Da das Protokoll dieser Versammlung,
wie bereits bemerkt, noch nicht vorliegt (Ziff. 13 der Statuten), so be-

schließt das Komitee, au seiner Auffassung, wonach in Zug die vorgelegten
Bericht-Formulare mit einer unwesentlichen Ergänzung gutgeheißen wurden,
festzuhalten und die Formulare der eidgenössischen Inspektion für Forst-
Wesen in Bern zu übermachen, die sich bereit erklärt hat, den Vollzug,
d. h. die bezüglichen Publikationen selbst an die Hand zu nehmen.

Die eingegangenen Akten betreffend Beschickung der schweizerischen

Landesausstellung 1914 durch den schweizerischen Forstverein gehen in
Zirkulation.

Herr Vizepräsident Enderlin entledigt sich seines Auftrages vom
19. Oktober 1911, indem er die Pläne und Marchbeschriebe der durch
den Forstverein geschaffenen Reservationen vorlegt und über die ergaugeneu
Kosten referiert. Es wird Herr Enderlin ersucht, über diejenigen Beträge,
welche zu Lasten des Vereins fallen, Rechnung zu stellen.

Die eidgenössiche Zentralanstalt für das forstliche Bersuchswesen ant-
wortet auf die Zuschrift des ständigen Komitees vom 39. Dezember 1919
mit Schreiben vom 14. Dezember 1911.

Die Aufsichtskommission nimmt Kenntnis von dem Schreiben des

Ständigen Komitees des schweizerischen Forstvereins vom 39. Dezember
1919. Bevor ein bestimmter Beschluß in bezug auf die forstlichen, bota-
nischen und zoologischen Erhebungen in den Reservationen gefaßt werden
kann, sollte von der Versuchsanstalt in Verbindung mit den Vertretern
des schweizerischen Forstvereins ein detailliertes Arbeitsprogramm auf-
gestellt werden, um die finanzielle Tragweite der geplanten Untersuchungen
prüfen zu können. Beschlossen.

^ -


	Vereinsangelegenheiten

